
Stadt Weißenfels 05.02.2024
Rechtsamt

Sitzungsvorlage 034/2024 öffentlich

TOP: Annahme einer Spende

Beratungsfolge Sitzungstag TOP

Hauptausschuss 11.03.2024

Einbeziehung des Senioren- und/oder Behindertenbeirats

Finanzierung:
Mittel stehen bereit ja Nein, jedoch apl üpl
im Budget:
aus dem lfd. Haushalt: Deckung in Budget Nr.
aus VE / Resten: aus Produkt:

aus SK / USK
KSt: aus Maßnahme-Nr.
SK: Ansatz auf SK
USK: noch verfügbar im SK
Unterschrift
Budgetverantwortlicher

Mitzeichnung im Bedarfsfall: Unterschrift
Zustimmung eines anderen
Budgetverantwortlichen

Bestätigung durch Amt Finanzen
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Sachstandsbericht:

Die Stadt Weißenfels darf nach § 99 Absatz 6 KVG Spenden, Schenkungen und
ähnliche Zuwendungen annehmen. Über die Annahme von Zuwendungen über
1.000,00 € entscheidet der Hauptausschuss.

Die ÖSA Versicherung hat der Stadt einen Betrag in Höhe von 4.000,00 € zugewendet.
Dieser Betrag dient der Sicherheit städtischer Einrichtungen. Das Gebäude
Marienstraße 1 a wird mit einer Einbruchmeldeanlage ausgestattet.

Somit soll diese Spende zweckgebunden eingesetzt werden und bei dem Objekt
Marienstraße 1 a der Kostenstelle 11170.103, dem Sachkonto 096100 und dem
Untersachkonto 09610 zugeordnet werden.

Mämecke
Amtsleiter Rechtsamt

Beschlussvorschlag:

Der Hauptausschuss beschließt die Annahme einer Spende der ÖSA Versicherung in
Höhe von 4.000,00 Euro für die Ertüchtigung der Einbruchmeldeanlage Marienstraße
1 a.

Martin Papke
Oberbürgermeister


